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Änderungsantrag 

der Abgeordneten Alfred Grob, Holger Dremel, Prof. Dr. Winfried Bausback, 
Dr. Alexander Dietrich, Norbert Dünkel, Jürgen Eberwein, Thorsten 
Freudenberger, Martina Gießübel, Josef Heisl, Thomas Holz, Jenny Schack, 
Andreas Schalk, Martin Stock, Peter Tomaschko und Fraktion (CSU) 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung dienstrechtlicher Vor-
schriften 
(Drs. 19/7769) 

Der Landtag wolle beschließen: 

1. Nach § 1 wird folgender § 2 eingefügt: 

‚§ 2 

Weitere Änderung des Bayerischen Beamtengesetzes 

Art. 89 Abs. 1 des Bayerischen Beamtengesetzes (BayBG) vom 29. Juli 2008 
(GVBl. S. 500, BayRS 2030-1-1-F), das zuletzt durch § 1 dieses Gesetzes geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In Nr. 1 werden die Angabe „18 Jahren“ durch die Angabe „14 Jahren“ und die 
Angabe „acht Stunden“ durch die Angabe „zwölf Stunden“ ersetzt. 

2. In Nr. 2 wird die Angabe „acht Stunden“ durch die Angabe „zwölf Stunden“ er-
setzt.‘ 

2. Der bisherige § 2 wird § 3 und wie folgt geändert: 

a) Nr. 4 wird wie folgt gefasst: 

‚4. Art. 61 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die Angabe „Satz 3“ durch die Angabe „Satz 5“ er-
setzt. 

bb) In Satz 2 wird die Angabe „eine Dienstbefreiung“ durch die Angabe 
„ein Freizeitausgleich“ ersetzt. 

b) Abs. 5 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefügt: 

„3Der Mehrarbeitsvergütungssatz für Beamte und Beamtinnen der 
Besoldungsgruppen A 13 bis A 16 gilt entsprechend für Staatsan-
wälte und Staatsanwältinnen der Besoldungsgruppen R 1 und 
R 2.“ 

bb) Die bisherigen Sätze 3 und 4 werden die Sätze 4 und 5.‘ 

b) Folgende Nr. 8 wird angefügt: 

‚8. In Anlage 9 wird in der Spalte „Mehrarbeit (ohne Schuldienst) Besoldungs-
gruppen“ die Angabe „A 13 bis A 16“ durch die Angabe „A 13 bis A 16, R 1 
und R 2“ ersetzt.‘ 

3. Die bisherigen §§ 3 bis 8 werden die §§ 4 bis 9. 
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4. Der bisherige § 9 wird § 10 und Satz 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Nr. 1 wird die Angabe „§ 6“ durch die Angabe „§ 7“ ersetzt. 

b) Nr. 2 wird durch folgende Nr. 2 ersetzt: 

„2. § 2 am 1. September 2027 und“. 

c) In Nr. 3 wird die Angabe „§ 4“ durch die Angabe „§ 5“ ersetzt. 

 

 

Begründung: 

Zu Nr. 1 des Änderungsantrags (Art. 89 BayBG)  

Zu Art. 89 Abs. 1 Nr. 1 

Art. 89 Abs. 1 des Bayerischen Beamtengesetzes (BayBG) sieht bislang u. a. die Mög-
lichkeit einer familienpolitischen Teilzeit bzw. Beurlaubung zur tatsächlichen Betreuung 
oder Pflege von mindestens einem Kind unter 18 Jahren vor. Diese Kindesaltersgrenze 
wird ab dem 1. September 2027 auf unter 14 Jahre abgesenkt, da Kinder im Alter von 
14 Jahren regelmäßig so selbstständig sind, dass sie keiner umfassenden Betreuung 
bedürfen, die eine unterhälftige Teilzeitbeschäftigung oder familienpolitische Beurlau-
bung erfordern würde. Eine Teilzeitbeschäftigung mit mindestens der Hälfte der regel-
mäßigen Arbeitszeit ist – wie bislang auch – gestützt auf die Antragsteilzeit nach Art. 88 
Abs. 1 BayBG möglich.  

Zur tatsächlichen Pflege von nach ärztlichen Gutachten pflegebedürftigen Kindern ab 
14 Jahren ist auch in Zukunft eine familienpolitische Teilzeit oder Beurlaubung möglich, 
da diese als sonstige Angehörige unter Art. 89 Abs. 1 Nr. 1 Alt. 2 BayBG fallen.  

Für die am 1. September 2027 bereits laufenden familienpolitischen Teilzeitbeschäfti-
gungen, die entsprechend der bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Rechtslage in Form 
rechtmäßiger begünstigender Verwaltungsakte bewilligt wurden, ergeben sich keine 
Änderungen. Diese Teilzeitbeschäftigungen bleiben unverändert bis zum bewilligten 
Ablauf bestehen. Für die nach dem 1. September 2027 beginnenden Teilzeitbeschäfti-
gungen gelten unabhängig vom Zeitpunkt der Antragsstellung die neuen gesetzlichen 
Regelungen.  

Eine familienpolitische Teilzeitbeschäftigung nach Art. 89 Abs. 1 Nr. 1 BayBG setzt bis-
lang eine Arbeitszeit von mindestens durchschnittlich wöchentlich acht Stunden voraus. 
Dieser Mindestumfang der Teilzeitbeschäftigung wird mit Blick auf die aktuelle sowie 
absehbare personalwirtschaftliche Lage ab dem 1. September 2027 auf zwölf Stunden 
erhöht. Dadurch wird insbesondere auch dem Grundsatz der Hauptberuflichkeit Rech-
nung getragen, der als Ausfluss von Art. 33 Abs. 5 des Grundgesetzes (GG) verfas-
sungsrechtlich verankert ist und einfachgesetzlich in § 34 Abs. 1 Satz 1 des Beamten-
statusgesetzes (BeamtStG) zum Ausdruck kommt. Demnach geht der Beamte „mit dem 
Eintritt in das Beamtenverhältnis die Verpflichtung (ein), sich ganz dem öffentlichen 
Dienst als Lebensberuf zu widmen, sich also voll für den Dienstherrn einzusetzen und 
diesem seine gesamte Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen“ (beispielhaft BVerfG, Be-
schl. v. 28.11.2018 – 2 BvL 3/15). Auch unter Abwägung des besonderen Schutzes der 
Familie (vgl. Art. 6 GG) erscheint mit Blick auf das Prinzip der Hauptberuflichkeit eine 
durchschnittliche wöchentliche Mindestarbeitszeit von zwölf Stunden angemessen.  

Für die am 1. September 2027 bereits laufenden familienpolitischen Teilzeitbeschäfti-
gungen, die entsprechend der bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Rechtslage in Form 
rechtmäßiger begünstigender Verwaltungsakte bewilligt wurden, ergeben sich keine 
Änderungen. Diese Teilzeitbeschäftigungen bleiben unverändert bis zum bewilligten 
Ablauf bestehen. Für die nach dem 1. September 2027 beginnenden Teilzeitbeschäfti-
gungen gelten unabhängig vom Zeitpunkt der Antragsstellung die neuen gesetzlichen 
Regelungen.  

Zu Art. 89 Abs. 1 Nr. 2  

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Änderung in Art. 89 Abs. 1 Nr. 1 BayBG. 
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Zu Nr. 2 des Änderungsantrags (Art. 61 BayBesG) 

Sofern im Falle einer geleisteten Mehrarbeit ein Freizeitausgleich aus zwingenden 
dienstlichen Gründen innerhalb eines Jahres nicht möglich ist, können an seiner Stelle 
Beamte und Beamtinnen in Besoldungsgruppen mit aufsteigenden Gehältern eine Ver-
gütung erhalten (Art. 87 Abs. 2 Satz 3 BayBG). 

Das Verwaltungsgericht Augsburg hat mit Urteil vom 18. April 2024 – Au 2 K 22.1281 – 
festgestellt, dass die Zeiten des staatsanwaltlichen Jour-Dienstes als vollumfängliche 
Arbeitszeit zu werten sind und insofern Staatsanwälte und Staatsanwältinnen der Be-
soldungsgruppen R 1 und R 2 als Beamte und Beamtinnen mit aufsteigenden Gehäl-
tern Anspruch auf Gewährung einer Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten haben. 

Bei dem Jour-Dienst handelt es sich nicht um eine Verlagerung dienstlicher Tätigkeiten 
auf Zeiten außerhalb der Kernzeit, sondern um einen echten „Mehrdienst“, der zusätz-
lich zum Normaldienst abgeleistet wird. Sofern die Tatbestandsvoraussetzungen des 
Art. 87 Abs. 2 BayBG betreffend Mehrarbeit (dienstlich angeordnete oder genehmigte 
Mehrarbeit von mehr als fünf Stunden im Monat über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus 
und kein Ausgleich durch Freizeit innerhalb eines Jahres möglich) erfüllt werden, wäre 
der Ausgleich durch Mehrarbeitsvergütung an Staatsanwälte und Staatsanwältinnen 
der Besoldungsgruppen R 1 und R 2 grundsätzlich möglich, da es sich bei diesem Per-
sonenkreis um Beamte und Beamtinnen mit aufsteigenden Gehältern im Sinn der be-
amtengesetzlichen Regelung handelt (Art. 1 Abs. 1 Satz 2 des Bayerischen Richter- 
und Staatsanwaltsgesetzes – BayRiStAG) i. V. m. Art. 87 Abs. 2 Satz 3 BayBG). 

Um künftig die Gewährung einer Mehrarbeitsvergütung zu ermöglichen, sind die besol-
dungsrechtlichen Vorschriften (Art. 61 Abs. 5 des Bayerischen Besoldungsgesetzes – 
BayBesG und Anlage 9 zum BayBesG) entsprechend zu ändern; diese sehen bislang 
eine Mehrarbeitsvergütung nur für Beamte und Beamtinnen der Besoldungsordnung A 
vor. Insofern wird bestimmt, dass für den betroffenen Personenkreis der Besoldungs-
ordnung R der Mehrarbeitsvergütungssatz für Beamte und Beamtinnen der vergleich-
baren Besoldungsgruppen A 13 bis A 16 gilt (34,96 Euro, Stand: 1. Februar 2025). 

Zu Nr. 4 des Änderungsantrags (Inkrafttreten) 

Die Änderungen zur familienpolitischen Teilzeit treten aus Gründen der beabsichtigten 
Planungssicherheit für die Beamtinnen und Beamten abweichend vom allgemeinen In-
krafttreten des Gesetzes ab dem 1. September 2027 in Kraft.  
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Fragen des öffentlichen Dienstes 

1. Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 19/7769 

zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften 

2. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Julia Post u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/8529 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung dienstrechtlicher Vor-
schriften 
hier: Gesetzliche Grundlage für Regelanfragen beim Landesamt für Verfas-
sungsschutz zur Prüfung der Verfassungstreue im öffentlichen Dienst 
(Drs. 19/7769) 

3. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Julia Post u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/8687 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung dienstrechtlicher Vor-
schriften 
hier: Arbeitszeitautonomie stärken, Anordnungsbefugnis zum Freizeitaus-
gleich streichen 
(Drs. 19/7769) 

4. Änderungsantrag der Abgeordneten Alfred Grob, Prof. Dr. Winfried Baus-
back, Dr. Alexander Dietrich u.a. und Fraktion (CSU), 
Florian Streibl, Felix Locke, Christian Lindinger u.a. und Frak-
tion (FREIE WÄHLER) 

Drs. 19/8758 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung dienstrechtlicher Vor-
schriften 
(Drs. 19/7769) 

5. Änderungsantrag der Abgeordneten Alfred Grob, Holger Dremel, 
Prof. Dr. Winfried Bausback u.a. und Fraktion (CSU) 

Drs. 19/9104 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung dienstrechtlicher Vor-
schriften 
(Drs. 19/7769) 
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I. Beschlussempfehlung: 

Zustimmung mit der Maßgabe, dass folgende Änderung durchgeführt wird:  

§ 6 wird wie folgt gefasst: 

 

‚§ 6 

Änderung des Bayerischen Beamtenversorgungsgesetzes 

Das Bayerische Beamtenversorgungsgesetz (BayBeamtVG) vom 5. August 
2010 (GVBl. S. 410, 528, 764, BayRS 2033-1-1-F), das zuletzt durch die §§ 8 
und 9 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 605) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

 

1. Art. 83 Abs. 5 Satz 4 wird wie folgt gefasst: 

„4Ab dem Kalenderjahr, in dem die Voraussetzungen des Satzes 1 erfüllt 
sind oder in dem der oder die Versorgungsberechtigte die Altersgrenze 
nach Art. 129 Satz 1, Art. 143 Abs. 2 BayBG erreicht, ist das Verwen-
dungseinkommen mit einem Zwölftel des Jahresbezugs je Kalendermonat 
anzusetzen.“ 

2. In Art. 114h Abs. 1 Satz 1 und 2 sowie Abs. 2 Satz 2 wird jeweils die Angabe 
„Abs. 14“ durch die Angabe „Abs. 13“ ersetzt.‘ 

Berichterstatter zu 1, 4: Dr. Alexander Dietrich 
Berichterstatterin zu 2-3: Julia Post 
Mitberichterstatterin zu 1, 4: Julia Post 
Mitberichterstatter zu 2-3: Dr. Alexander Dietrich 

II. Bericht: 

1. Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss für Fragen des öffentlichen Dienstes 
federführend zugewiesen. 
Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat 
den Gesetzentwurf endberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzentwurf und die Änderungsan-
träge Drs. 19/8529, Drs. 19/8687 und Drs. 19/8758 in seiner 27. Sitzung am 11. 
November 2025 beraten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
mit den in I. enthaltenen Änderungen Z u s t im m u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 19/8758 hat der Ausschuss einstimmig 
Z u s t im m u n g  empfohlen.  
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 19/8687 hat der Ausschuss mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
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 SPD: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 19/8529 hat der Ausschuss mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat 
den Gesetzentwurf und die Änderungsanträge Drs. 19/8529, Drs. 19/8687, Drs. 
19/8758 und Drs. 19/9104 in seiner 36. Sitzung am 4. Dezember 2025 endbera-
ten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
der Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses zu g e s t im m t  mit 
der Maßgabe, dass folgende weitere Änderungen durchgeführt werden: 

1. Nach § 1 wird folgender § 2 eingefügt: 

‚§ 2 

Weitere Änderung des Bayerischen Beamtengesetzes 

Art. 89 Abs. 1 des Bayerischen Beamtengesetzes (BayBG) vom 29. Juli 
2008 (GVBl. S. 500, BayRS 2030-1-1-F), das zuletzt durch § 1 dieses Ge-
setzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In Nr. 1 werden die Angabe „18 Jahren“ durch die Angabe „14 Jahren“ 
und die Angabe „acht Stunden“ durch die Angabe „zwölf Stunden“ er-
setzt. 

2. In Nr. 2 wird die Angabe „acht Stunden“ durch die Angabe „zwölf Stun-
den“ ersetzt.‘ 

2. Der bisherige § 2 wird § 3 und wie folgt geändert: 

a) Nr. 4 wird wie folgt gefasst: 

‚4. Art. 61 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die Angabe „Satz 3“ durch die Angabe 
„Satz 5“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird die Angabe „eine Dienstbefreiung“ durch die 
Angabe „ein Freizeitausgleich“ ersetzt. 

b) Abs. 5 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefügt: 

„3Der Mehrarbeitsvergütungssatz für Beamte und Beamtin-
nen der Besoldungsgruppen A 13 bis A 16 gilt entspre-
chend für Staatsanwälte und Staatsanwältinnen der Besol-
dungsgruppen R 1 und R 2.“ 

bb) Die bisherigen Sätze 3 und 4 werden die Sätze 4 und 5.‘ 

b) Folgende Nr. 8 wird angefügt: 
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‚8. In Anlage 9 wird in der Spalte „Mehrarbeit (ohne Schuldienst) Besol-
dungsgruppen“ die Angabe „A 13 bis A 16“ durch die Angabe „A 13 
bis A 16, R 1 und R 2“ ersetzt.‘ 

3. Die bisherigen §§ 3 bis 8 werden die §§ 4 bis 9. 

4. Der bisherige § 9 wird § 10 und Satz 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Nr. 1 wird die Angabe „§ 6“ durch die Angabe „§ 7“ ersetzt. 

b) Nr. 2 wird durch folgende Nr. 2 ersetzt: 

„2. § 2 am 1. September 2027 und“. 

c) In Nr. 3 wird die Angabe „§ 4“ durch die Angabe „§ 5“ ersetzt. 

5. Im Einleitungssatz des § 1 wird die Angabe „das zuletzt durch § 1 des Ge-
setzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 605) geändert worden ist“ durch 
die Angabe „das zuletzt durch Verordnung vom 7. Oktober 2025 (GVBl.  
S. 547) geändert worden ist“ ersetzt. 

6. Im Einleitungssatz des neuen § 4 wird die Angabe „das zuletzt durch § 2 
dieses Gesetzes“ durch die Angabe „das zuletzt durch § 3 dieses Gesetzes“ 
ersetzt. 

7. Im Einleitungssatz des neuen § 5 wird die Angabe „das zuletzt durch § 3 
dieses Gesetzes“ durch die Angabe „das zuletzt durch § 4 dieses Gesetzes“ 
ersetzt. 

8. Im Einleitungssatz des neuen § 8 wird die Angabe „das zuletzt durch § 6 
dieses Gesetzes“ durch die Angabe „das zuletzt durch § 7 dieses Gesetzes“ 
ersetzt. 

9. Im Einleitungssatz des neuen § 9 wird die Angabe „das zuletzt durch § 7 
dieses Gesetzes“ durch die Angabe „das zuletzt durch § 8 dieses Gesetzes“ 
ersetzt. 

10. Im neuen § 10 Satz 1 wird als Datum des Inkrafttretens der 1. Januar 2026 
eingesetzt. 

11. Im neuen § 3 Nr. 6 wird bei Art. 108 Abs. 14 Satz 1 als Tag vor dem Tag 
des Inkrafttretens der 31. Dezember 2025 und als Tag des Inkrafttretens der 
1. Januar 2026 eingesetzt. 

 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 19/8758 hat der Ausschuss mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 19/9104 hat der Ausschuss mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 SPD: Enthaltung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 

Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in die Stellungnahme des end-
beratenden Ausschusses seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 19/8529 und 19/8687 hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
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 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Dr. Martin Brunnhuber 
Vorsitzender 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher
Abg. Dr. Alexander Dietrich
Erster Vizepräsident Tobias Reiß
Abg. Jörg Baumann
Abg. Bernhard Heinisch
Abg. Gülseren Demirel
Abg. Horst Arnold
Staatssekretär Martin Schöffel



Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Ich rufe nun den Tagesordnungs-

punkt 12 auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung

zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften (Drs. 19/7769)

- Zweite Lesung -

hierzu:

Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, Julia 

Post u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

hier: Gesetzliche Grundlage für Regelanfragen beim Landesamt für 

Verfassungsschutz zur Prüfung der Verfassungstreue im öffentlichen Dienst 

(Drs. 19/8529)

und

Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, Julia 

Post u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

hier: Arbeitszeitautonomie stärken, Anordnungsbefugnis zum Freizeitausgleich 

streichen (Drs. 19/8687)

und

Änderungsantrag der Abgeordneten

Alfred Grob, Prof. Dr. Winfried Bausback, Dr. Alexander Dietrich u. a. und 

Fraktion (CSU),

Florian Streibl, Felix Locke, Christian Lindinger u. a. und Fraktion (FREIE 

WÄHLER)

(Drs. 19/8758) 

und

Änderungsantrag der Abgeordneten Alfred Grob, Holger Dremel, Prof. Dr. 

Winfried Bausback u. a. und Fraktion (CSU)

Protokollauszug
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(Drs. 19/9104) 

Die Gesamtredezeit der Fraktionen beträgt 29 Minuten. Die Redezeit der Staatsregie-

rung orientiert sich dabei an der Redezeit der stärksten Fraktion.

(Unruhe)

Ich würde Sie bitten, die bilateralen Gespräche in Ihren Reihen einzustellen, damit wir 

die Beratungen konzentriert fortsetzen können. Ich eröffne die Aussprache. Ich rufe 

Herrn Kollegen Dr. Alexander Dietrich für die CSU-Fraktion auf.

Dr. Alexander Dietrich (CSU): Herr Vizepräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Der Gesetzentwurf, den wir nun beraten, enthält eine Vielzahl von Änderungen im 

Beamtenrecht. Als Regierungsfraktionen haben wir den Gesetzentwurf noch durch 

zwei Änderungsanträge ergänzt. Das Meiste davon war unstrittig. Wir haben den Ge-

setzentwurf bereits in der Ersten Lesung und in den Ausschüssen ausführlich beraten. 

Deshalb möchte ich mich in der Zweiten Lesung heute nur auf die wesentlichen und 

strittigen Punkte beschränken.

Besonders leidenschaftlich wurde die Debatte um die Regelanfragen beim Verfas-

sungsschutz geführt, für die wir mit diesem Gesetzentwurf nun eine klare gesetzliche 

Grundlage schaffen wollen. Dabei gab es zwei Kritikpunkte, die die Regelanfragen an 

sich und die Festlegung der Fachlaufbahnen betreffen, bei denen es diese Anfragen 

im Verordnungswege geben soll.

Zu den Regelanfragen an sich ist zu sagen: Natürlich stellen diese Anfragen einen 

Eingriff in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung dar. Das ist keine 

Frage. Doch, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen wir bitte die Kirche im Dorf. Jeder 

und jede, die oder der sich für ein öffentliches Amt bewirbt, muss fest auf dem Boden 

des Grundgesetzes und der freiheitlichen demokratischen Grundordnung stehen. Das 

ist eine Selbstverständlichkeit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Deshalb muss bei der 
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Einstellung – wie viele andere Aspekte auch – geprüft werden, ob dies der Fall ist oder 

vielleicht nicht.

In der Praxis bedeutet dies, dass bei der Einstellung in bestimmte Fachlaufbahnen, 

gerade wenn es um sensible Bereiche geht, beim Landesamt für Verfassungsschutz 

angefragt wird, ob dort Erkenntnisse vorliegen oder nicht. In 99 % der Fälle wird 

die Antwort lauten, es liegen keine Erkenntnisse vor, und dann war es das auch 

schon. Somit besteht an dieser Stelle kein Grund zur Aufregung. Liegen Erkenntnisse 

vor, muss im Einzelfall geprüft werden, ob dies Auswirkungen auf die charakterliche 

Eignung der Bewerberinnen oder Bewerber hat. Einen Automatismus, der zum Aus-

schluss aus dem Bewerbungsverfahren führt, gibt es dabei nicht. Es wird immer im 

Einzelfall geprüft, ob jemand geeignet ist oder nicht.

Diese Regelung ist zum Schutz des öffentlichen Dienstes vor Verfassungsfeinden 

geeignet, erforderlich und angemessen. In Anbetracht des hohen Schutzgutes für un-

seren Staat und unsere Demokratie ist dieser Grundrechtseingriff gerechtfertigt. Wer 

die Anfragen fürchtet, liebe Kolleginnen und Kollegen, sollte sich vielleicht überlegen, 

ob er im Staatsdienst gut aufgehoben ist.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Nun zum zweiten Kritikpunkt, der Festlegung der Fachlaufbahnen im Verordnungswe-

ge. Hier wird in der Diskussion immer das Wesentlichkeitsprinzip bemüht. Wir halten 

uns bei diesem Gesetzentwurf an das Wesentlichkeitsprinzip; denn der Gesetzentwurf 

regelt die wesentlichen Fragen selbst, nämlich erstens, dass es diese Anfragen über-

haupt geben darf, und zweitens, in welchem Verfahren diese erfolgen und wie die 

Betroffenenrechte gewahrt werden. Nur die Festlegung, in welchen Fachlaufbahnen 

regelmäßig abgefragt wird, soll im Verordnungsweg erfolgen. Wird hier nun auch 

der Wesentlichkeitsgrundsatz bemüht, muss man die Frage stellen, welchen Entschei-

dungsspielraum der Landtag als Gesetzgeber hier hätte. Würden wir, wenn die Staats-

regierung feststellen würde, dass sich in einer Laufbahn XY vermehrt Extremisten 
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bewerben, sagen, nein, wir wollen diese Regelanfragen nicht? – Das ist doch absurd. 

Die Frage der Fachlaufbahn im Gesetz zu regeln, würde nur mehr Bürokratie, aber für 

den Schutz der Grundrechte keinen praktischen Mehrwert bedeuten.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Deshalb halten wir die vorgeschlagene Regelung nicht nur für sinnvoll, sondern auch 

für verfassungsgemäß.

Strittig war auch die Regelung zur einseitigen Anordnung des Freizeitausgleichs bei 

Mehrarbeit. Das ist ein sehr technischer Begriff. Wir halten diese Möglichkeit für einen 

geordneten Dienstbetrieb für erforderlich. Natürlich werden alle Vorgesetzten schon 

aus eigenem Interesse zunächst eine gütliche Einigung suchen, aber wenn dies nicht 

möglich ist, muss der Vorgesetzte diese Möglichkeit haben. Dies bestätigt uns auch 

die Praxis.

Nun zu unseren Änderungsanträgen. Mit dem ersten Änderungsantrag beseitigen wir 

eine Ungerechtigkeit bei den Hinzuverdienstmöglichkeiten für Pensionäre. Wir stellen 

diejenigen, die wegen Schichtdienstes früher in den Ruhestand treten können, denje-

nigen gleich, die regulär in den Ruhestand eintreten. Diese Regelung war Gott sei 

Dank unstrittig und wurde auch einstimmig im Ausschuss empfohlen.

Mit dem zweiten Änderungsantrag nehmen wir behutsame Änderungen an der famili-

enpolitischen Teilzeit vor und schaffen eine Rechtsgrundlage für die Vergütung des 

Jour-Dienstes im staatsanwaltschaftlichen und richterlichen Bereich. In Bayern gibt es 

sehr großzügige Teilzeitmöglichkeiten für unsere Beamtinnen und Beamten. Für viele 

ist es eine Selbstverständlichkeit geworden, in Teilzeit zu arbeiten, auch wenn dies 

eigentlich die Ausnahme sein sollte. Wir müssen uns immer vor Augen führen: Wer 

als Beamter zum Beispiel nur 30 % arbeitet, bekommt trotzdem volle Beihilfe. In Anbe-

tracht der demografischen Entwicklung, des teilweise bestehenden Personalmangels 

und der aus dem Ruder laufenden Beihilfekosten sind die Teilzeitregelungen in der 

heutigen Dimension nicht mehr vertretbar, weder gegenüber dem Staatshaushalt noch 
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gegenüber den vielen in Vollzeit arbeitenden Beamtinnen und Beamten. Da die Teilzeit 

für uns aber ein wesentlicher Teil der Attraktivität des öffentlichen Dienstes ist, gehen 

wir maßvoll vor. Familienpolitische Teilzeit ist künftig nicht mehr bis zum 18. Lebens-

jahr des jüngsten Kindes, sondern nur noch bis zum 14. Lebensjahr möglich. Die 

Mindestarbeitszeit erhöhen wir von acht auf zwölf Stunden oder, anders ausgedrückt, 

von einem auf anderthalb Tage pro Woche. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist 

immer noch sehr großzügig.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Damit sich die betroffenen Beamtinnen und Beamten auf die Änderungen einstellen 

können, treten diese Änderungen erst zum 01.09.2027 in Kraft. Insbesondere für die 

Schulen ist es von großer Bedeutung, dass die Änderungen nicht zum nächsten, son-

dern zum übernächsten Schuljahr in Kraft treten. Für Härtefälle wird sich im Einzelfall 

immer eine Regelung im Rahmen der Antragsteilzeit finden lassen. Diese verändern 

wir nicht. Ich möchte dies mit der ausdrücklichen Erwartung verbinden, dass die per-

sonalverantwortlichen Stellen die Möglichkeit der Antragsteilzeit kulant nutzen, und 

richte einen entsprechenden Appell an diese.

Liebe Kollegen, bisher kann der Jour-Dienst bei Staatsanwaltschaften und Gerichten 

nicht vergütet werden, aber Freizeitausgleich ist gerade in diesen Bereichen oftmals 

nicht möglich, zum Beispiel im richterlichen Bereich, wo die Arbeit nur schwer umver-

teilt werden kann. Diese Regelungslücke beseitigen wir mit unserem Änderungsantrag 

nun ebenfalls.

Mit dem Gesetzentwurf und unseren Änderungsanträgen halten wir unser Dienstrecht 

modern, zukunftsfest und verfassungssicher. Ich bitte Sie um Zustimmung zum Ge-

setzentwurf in der vorliegenden Fassung.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)
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Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Vielen Dank. – Nächster Redner ist Herr Kollege 

Jörg Baumann für die AfD-Fraktion.

(Beifall bei der AfD)

Jörg Baumann (AfD): Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen! Bei der 

Ersten Lesung zum Gesetzentwurf hat der Kollegen Dr. Dietrich fälschlicherweise 

behauptet, dass ich zu der Regelanfrage des Verfassungsschutzes gesagt hätte, im 

Gesetzentwurf stünde, dass nur einseitig auf Rechtsextremismus überprüft werde. 

Das ist natürlich Quatsch. Das steht da selbstverständlich nicht so drin. Ich habe 

lediglich geschildert, was dann in der Praxis wieder passieren wird.

(Michael Hofmann (CSU): Ja, ja!)

Man bleibt weiter auf dem linken Auge blind; denn schließlich hat man dort auf Bun-

desebene schon neue Freunde gefunden. Die möchte man nicht verprellen. Schauen 

wir uns die unvorstellbaren Vorgänge bei der Gründung der AfD-Jugendorganisation 

und die zugehörigen Ausführungen der CSU an. Die Polizei selbst sprach von linksext-

remen Ausschreitungen. Es kam zu Angriffen auf Polizisten – über fünfzig wurden 

verletzt –, zu Jagden auf Journalisten und Abgeordnete. Und was fällt dem Herrn 

Hoffmann von der CSU dazu ein? – Er verdreht die Tatsachen. Er erfindet Provokatio-

nen der AfD, damit diese linken Landfriedensbrecher noch weiter aufdrehen und die 

Demonstrationen weiter eskalieren.

(Zuruf von der CSU: So ein Quatsch!)

Was für eine völlig groteske Wahrnehmung! Die CSU kann Wahrheit und Fiktion nicht 

mehr auseinanderhalten.

(Beifall bei der AfD – Tanja Schorer-Dremel (CSU): Grotesk ist etwas anderes!)

Genau deshalb kann man den Beteuerungen der CSU bei der gesetzlichen Regelan-

frage auch nicht trauen.
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Ich habe es bereits im Ausschuss gesagt: Wer oder was als radikal gilt, ist auch immer 

vom Zeitgeist abhängig. Zitate: Deutschland ist kein Einwanderungsland und wird es 

nicht werden. Die Türken sind eine Bereicherung? Das ist doch Unsinn. – Sie können 

gerne selber nachschauen, wer das gesagt hat. Kleiner Tipp: Er stammt aus derselben 

Partei, aus der auch folgende Stilblüte kommt: "Wir werden uns gegen Zuwanderung 

in Deutschlands Sozialsysteme wehren – bis zur letzten Patrone".

(Zuruf von der CSU: Thema!)

Diese Aussage müsste doch vom heutigen Verfassungsschutz als kämpferisch-ag-

gressiv eingestuft werden, oder anders: Horst Seehofer, ehemaliger Innenminister, 

hätte nicht einmal Polizeibeamter werden dürfen!

(Beifall bei der AfD)

Die Durchführung einer Regelanfrage bedeutet, dass Personen einer Überprüfung 

unterzogen werden, ohne dass Verdachtsgründe vorliegen. Das heißt, die Bewerber 

werden unter einen Generalverdacht gestellt. Noch dazu ist das ein gravierender 

Eingriff in das Recht auf die informationelle Selbstbestimmung.

Da kann ich mich den Ausführungen des Kollegen Arnold von der SPD nur anschlie-

ßen. Er stellte ganz klar heraus, dass damals der Radikalenerlass weit über das Ziel 

hinausgeschossen ist und dass dies der falsche Weg war. Die CSU ist nicht bereit, 

aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Deswegen bleibt es von unserer Seite 

auch dabei: Wir als AfD lehnen diesen Gesetzentwurf ab.

(Beifall bei der AfD)

Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Als Nächster für die Fraktion der FREIEN WÄH-

LER: Kollege Bernhard Heinisch.

Bernhard Heinisch (FREIE WÄHLER): Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kolle-

gen! Nach der Ersten Lesung und der Beratung im Ausschuss ist deutlich geworden: 
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Es handelt sich um ein Gesetz mit vielen Facetten. Die Änderungen sind überwiegend 

fachlicher Natur. Durch das Gesetz wird Rechtssicherheit hergestellt. Einzelne Schritte 

zur Entbürokratisierung sind enthalten.

Im Einzelnen enthält das Gesetz die Änderung des Bayerischen Beamtengesetzes, 

des Bayerischen Besoldungsgesetzes, des Bayerischen Reisekostengesetzes sowie 

des Bayerischen Beamtenversorgungsgesetzes. Viele Punkte im Gesetz haben durch-

aus fraktionsübergreifend Zustimmung gefunden.

Etwas kontroverser wurde darüber diskutiert, eine gesetzliche Grundlage zu schaffen, 

um Regelanfragen beim Landesamt für Verfassungsschutz zur Prüfung der Verfas-

sungstreue von Bewerberinnen und Bewerbern im öffentlichen Dienst durchzuführen. 

Wichtig ist hier, noch mal hervorzuheben, dass jede Bürgerin und jeder Bürger nach 

seiner Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung potenziell den gleichen Zugang 

zu einem öffentlichen Amt hat.

Ein Teilaspekt bei der Einstellung ist aber schon bisher auch die Verfassungstreue 

des Bewerbers und der Bewerberin. Wenn eine Bewerberin oder ein Bewerber ver-

fassungsfeindliche Ziele verfolgt, dann besteht hier schlicht nicht die Eignung, loyal 

im Sinne unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung den Beruf in einem 

öffentlichen Amt auszuführen.

Mit dem jetzigen Gesetzentwurf soll eine eindeutige gesetzliche Grundlage geschaffen 

werden, damit in Einstellungsverfahren eine Dienststelle auch wirklich die Loyalität 

des Beschäftigten gegenüber dem Staat und seiner Verfassung sicherstellen kann. 

Die Regelanfrage ist dabei nur ein Baustein des Einstellungsverfahrens. Die jeweilige 

Dienststelle entscheidet im Einzelfall über die Eignung des Bewerbers oder der Be-

werberin. Ich möchte nochmals festhalten und feststellen: Das Verfahren zur Überprü-

fung der Verfassungstreue von Bewerberinnen und Bewerbern im öffentlichen Dienst 

ist per se nichts Neues. Neu ist, dass man eine formalrechtliche Grundlage schafft, um 

hier Regelanfragen durchzuführen.
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Klar ist: Unser Staatsapparat darf weder durch eine extremistische Rechte noch durch 

eine extremistische Linke in Beschlag genommen werden. Das ist auch unsere Ver-

antwortung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern. Jeder und jede muss sich beim 

Umgang mit Staatsbediensteten darauf verlassen können, dass Beschäftigte ihrer Lo-

yalitätspflicht gegenüber der Verfassung auch wirklich nachkommen. Darum plädiere 

ich für die Annahme des Gesetzentwurfs und der darin enthaltenen Änderung des 

Artikels 19 des Bayerischen Beamtengesetzes.

Ein weiterer Punkt des Gesetzesvorschlags ist der Entfall der Anzeigepflicht bei der 

Wahrnehmung öffentlicher Ehrenämter wie auch bei einer unentgeltlichen Führung der 

Vormundschaft, Betreuung oder Pflegschaft für Angehörige. Hier geht es schlicht um 

eine notwendige und sinnvolle Entbürokratisierung.

Etwas umstritten war der Punkt, eine Rechtsgrundlage für den Dienstherrn zu schaf-

fen, einseitig den Abbau von Mehrarbeit durch Freizeitausgleich anzuordnen. Hier ist 

uns wichtig zu betonen, dass diese Anordnung durch den Dienstherrn die Ausnahme 

bleiben soll und möglichst der Beschäftigte selbst den Abbau von Überstunden bean-

tragen soll. Es ist aber im Sinne des Fürsorgeprinzips und im Sinne einer besseren 

Personalplanung in speziellen Fällen sinnvoll, diese einseitige Anordnung des Freizeit-

ausgleichs durch den Dienstherrn zu ermöglichen.

Als letzten Punkt möchte ich die Erhöhung der Unterhaltsbeihilfe für Dienstanfänger 

im feuerwehrtechnischen Dienst ab dem zweiten Ausbildungsjahr herausgreifen. Die 

Unterhaltsbeihilfe soll von 60 % auf 66 % der Bemessungsgrundlage steigen. Das ist 

uns ein besonderes Anliegen, vor allem auch mir, um die hauptamtliche Basis für den 

Feuerwehrdienst zu unterstützen. In Zeiten des Fachkräftemangels ist es ein gutes 

Zeichen, dass wir die Unterhaltsbeihilfe für Dienstanfänger im zweiten Ausbildungsjahr 

um 10 % anheben können. Das ist ein Schritt, der in Zeiten angespannter Haushalte 

nicht unüberlegt geschehen darf, aber trotzdem wichtig und richtig ist. Ich bin froh, 

dass die Bayerische Staatsregierung mit diesem Gesetzentwurf so klar zeigt, dass sie 

hinter der wichtigen Arbeit der Feuerwehrmänner und -frauen steht.
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(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN sowie Abgeordneten der CSU)

Damit bin ich auch schon am Ende. Weitere Punkte hat nämlich bereits der Kollege 

Dietrich vollumfänglich genannt und ausgeführt. Ich bitte daher um Zustimmung.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Vielen Dank. – Für die Fraktion BÜND-

NIS 90 DIE GRÜNEN: die Frau Kollegin Gülseren Demirel. Frau Kollegin, bitte schön.

Gülseren Demirel (GRÜNE): Verehrtes Präsidium, Kolleginnen und Kollegen! Nach-

dem das die Zweite Lesung ist, werde ich mich bei diesem Gesetzentwurf auf den 

zentralen Punkt der Regelanfrage konzentrieren. Es sind ja ein paar im Detail sehr 

gute Sachen drin wie zum Besoldungsrecht oder bei der Bezahlung bei der Feuerwehr 

in der Ausbildung. Daher fragt man sich auch, wie man in so einem Gesetzentwurf, 

der sich bemüht, Entbürokratisierung vorzunehmen und eine moderne Arbeitswelt zu 

definieren, mit so einer Forderung nach einer Regelanfrage kommen kann. Was hat 

das da drin eigentlich zu suchen?

Was bedeutet denn die Regelanfrage? Alexander Dietrich, Sie haben gesagt, es 

überrascht Sie, dass wir damit ein Problem haben. Mich überrascht, dass es Sie 

überrascht. "Regelanfrage" bedeutet, dass ich als Landtagsabgeordnete der Exekutive 

einen Blankoscheck, eine Allgemeinvollmacht ausstelle und sage: Sie haben jetzt die 

Entscheidungskompetenz, selbst zu entscheiden, bei welchen Personaleinstellungen 

eine Verfassungsschutzabfrage getätigt werden soll. Eine Verfassungsschutzabfrage 

bedeutet ein immenses Einschränken der Bürgerrechte. Deshalb ist das auch ein sehr 

sensibler Bereich. Es ist auch nicht so, dass wir dieses Instrument bisher nicht gehabt 

hätten. In bestimmten Berufsfeldern haben wir das Instrument: Polizeianwärter:innen, 

Richter:innen – besonders sensible Bereiche.

Das gehört doch eigentlich zum Parlamentarismus: Wenn man aus der Exekutive 

heraus Schwächen erkennt, dann unterbreitet man dem Parlament Vorschläge, in wel-
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chem Bereich man dieses Instrument weiterentwickeln kann. Da wären wir auch sehr 

gerne bereit gewesen, mit Ihnen konstruktiv zu diskutieren.Ich glaube, wir brauchen 

uns nicht darüber zu streiten, dass wir Beamtinnen und Beamte brauchen, die auf 

dem Boden des Grundgesetzes stehen. Dass wir solche Themen immer wieder und 

in einer Häufigkeit hier diskutieren und sogar Ordnungsgelder im Parlament beschlos-

sen haben, um würdig und respektvoll miteinander umzugehen, haben wir Ihnen von 

rechts außen zu verdanken. Daher sind Sie von der Rechts-außen-Partei die letzten, 

die sich hier als Opfer stilisieren können!

(Beifall bei den GRÜNEN)

Es ist als Abgeordnete mein Recht, mein Job, darauf zu achten, dass Bürgerrechte 

nicht beschnitten werden – man muss sehr sensibel damit umgehen. Dass dieses 

Recht nun mit einem Gesetzentwurf auf die Exekutive übertragen werden soll – und 

noch dazu ohne jegliche Kritik und ohne Diskussion –, soll ich einfach zur Kenntnis 

nehmen? Nein, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sollten lieber unsere Institutionen 

widerstandsfähiger machen. Wir sind mit dabei, wenn es darum geht, dass der öffent-

liche Dienst wirklich eine demokratische Rolle übernimmt und auch eine Symbolwir-

kung in die Gesellschaft hinein hat. Da sind wir auch bereit, miteinander zu debattie-

ren. Wir sind aber nicht bereit, in jeder Neueinstellung im öffentlichen Dienst einen 

potenziellen Antidemokraten zu sehen. Dem verweigern wir uns. So etwas gehört ins 

Parlament, in eine konstruktive Debatte.

Zweitens verwundert mich, dass dieser Gesetzentwurf durch einen Änderungsantrag 

ergänzt wird, der nicht einmal fachlich diskutiert wird, aber die Möglichkeiten der 

Teilzeit beschränkt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, was bedeutet denn Teilzeit? – 

Teilzeitstellen sind nicht Bittsteller-Arbeitsplätze. Teilzeitmodelle dienen der Gleichstel-

lung. Teilzeitmodelle dienen dazu, den Spagat zwischen Beruf und Familie hinzukrie-

gen. Teilzeitmodelle dienen dazu, dass Frauen, die leider Gottes im 21. Jahrhundert 

immer noch mehr in der Verantwortung der Familiensorge sind, die Möglichkeit haben, 

diese beiden Verantwortungsbereiche unter einen Hut zu bringen. Bevor im Fachaus-
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schuss darüber eine richtige fachpolitische, familienpolitische, frauenpolitische Debatte 

geführt werden kann, machen Sie das mit einem Änderungsantrag. Ich finde das im 

Interesse der Frauen und auch der Familienpolitik beschämend. Wir lehnen ab.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Vielen Dank. – Als Nächster spricht der Kollege 

Horst Arnold für die SPD-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege.

Horst Arnold (SPD): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! In Anbetracht 

von nur vier Minuten Redezeit muss ich mich darauf beschränken, dazu auszuführen, 

warum wir diesen Gesetzentwurf ablehnen. Wir nehmen zur Kenntnis, dass damit 

einige Fortschritte erzielt werden, die wir auch teilen. Es ist aber so, dass dadurch in 

der Abwägung massive Grundrechtseingriffe etabliert werden.

Die Regelanfrage ist eine verdachtsunabhängige, regelmäßige Anfrage für jede Be-

werberin und jeden Bewerber des öffentlichen Dienstes, ob denn in irgendeiner Art 

und Weise Verfassungstreue vorliegt oder nicht. Dieser Eingriff ist vor dem Recht des 

Artikels 33 Absatz 2 des Grundgesetzes abzuwägen, der jedem Mann und jeder Frau 

den freien Zugang zu öffentlichen Ämtern bzw. zum Beamtenwesen ermöglicht. Wir 

sind uns einig – jedenfalls wir demokratischen Fraktionen –, dass Verfassungsfeinde 

im öffentlichen Dienst nichts zu suchen haben und dass entsprechende Vorkehrungen 

getroffen werden müssen, um ihre Einstellung zu verhindern.

(Beifall bei der SPD)

Der Weg allerdings, den Sie vorschlagen, ist unseres Erachtens nichts anderes als die 

Wiedereinführung des alten Radikalenerlasses der Siebzigerjahre durch die Hintertür. 

Der Freistaat Bayern hat diesen Radikalenerlass 1991 selbst aufgehoben; Sie wollen 

ihn jetzt wieder einführen. Warum sind wir dagegen? – Grundrechte sind Abwehrrech-

te des Bürgers gegenüber dem Staat. Wenn der Staat etwas von einem Bürger haben 

möchte, bedarf es eines sachlichen Grundes. Dann sind solche Eingriffe im Rahmen 
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der Verhältnismäßigkeit abzustufen. Bisher ist es so gelaufen, dass Einstellungen 

auch in wichtigen bzw. gravierenden Bereichen in Bayern nach dem Bayerischen 

Beamtengesetz gelaufen sind. Es gab einen Fragebogen, in dem die Bewerberinnen 

und Bewerber Mitgliedschaften in diversen verdachtserregenden Vereinigungen an-

kreuzen sollten. Von daher hätte sich dann bei der Bearbeitung der entsprechenden 

Fragebögen möglicherweise eine Verdachtslage ergeben, die dann begründet eine 

Nachfrage beim Verfassungsschutz ausgelöst hätte. Jetzt ist es so: Wir brauchen 

diese Fragebögen in den verschiedenen Bereichen gar nicht, weil eine Regelanfrage 

ohne Wenn und Aber durchgeführt wird. Klar, auch das kann in einigen Fällen jetzt 

schon angedacht sein, wenn man sich Regelungen bei der Polizei, bei Lehrerinnen 

und Lehrern oder im Justizwesen vorstellt.

Die Wesentlichkeitstheorie ist jedoch ein verfassungsrechtlicher Grundsatz. Das Parla-

ment hat darüber zu entscheiden. Wenn Grundrechtseingriffe in gravierender Form 

festzustellen sind und durchgeführt werden müssen, muss das in Form eines Geset-

zes statuiert sein. Was geschieht aber hier? – Hier wird der Staatsregierung ein 

Blankoscheck, eine Vollmacht für alle Zeiten in der Zukunft ausgestellt. Wenn eine 

andere Regierung möglicherweise – Gott verhüte es – mit ganz Rechtsaußen stattfin-

det, könnten sie diese Vollmacht für sich nutzen, bestimmte Dienstgruppierungen oder 

Beförderungsämter mit einer Regelanfrage zu überziehen, ohne dass das Parlament 

die Möglichkeit hat, dies zu kontrollieren.

So ein Blankoscheck ist nicht verhältnismäßig und entspricht auch nicht unserer Vor-

stellung von dem, was im Parlament geregelt sein müsste. Wir können gerne darüber 

reden, ob Regelanfragen in diesem sensiblen Bereich per Gesetz zu etablieren sind. 

Wir können aber nicht darüber reden, dass es einzig und allein der Verwaltung obliegt, 

irgendwann mal zu entscheiden, ob im Forstwesen oder sonst wo Regelanfragen 

durchgeführt werden. Das ist unsere Aufgabe. Deswegen und neben vielen anderen 

Dingen werden wir diesen Gesetzentwurf ablehnen. Er geht an das Eingemachte der 

Verfassungsmäßigkeit, der Grundrechte und des parlamentarischen Systems heran.
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(Beifall bei der SPD)

Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Für die Staatsregierung hat sich Herr Staatssek-

retär Martin Schöffel zu Wort gemeldet. Herr Staatssekretär, bitte schön.

Staatssekretär Martin Schöffel (Finanzen und Heimat): Herr Vizepräsident, liebe 

Kolleginnen und Kollegen! Ich will nach diesen Ausführungen in aller Kürze zwei 

Dinge verdeutlichen.

Erstens. Es wird auch zukünftig so sein, dass Teilzeit möglich ist. Das zur Klarstellung, 

weil Sie das angesprochen haben und auf Familien hingewiesen haben. In der Eltern-

zeit, also in den ersten drei Lebensjahren des Kindes, ist es auch zukünftig möglich, 

dass sogar weniger als acht Stunden Teilzeit genehmigt werden. Die Mütter haben 

einen Anspruch darauf, ihre Arbeitszeit in der Elternzeit deutlich zu reduzieren. Wir 

machen nun Folgendes: Die familienpolitische Teilzeit, die bisher bis zum 18. Lebens-

jahr gegolten hat, gilt zukünftig bis zum 14. Lebensjahr. Diesen Anspruch gewähren 

wir. Die Mindestarbeitszeit wird dann auf zwölf Stunden hochgesetzt. Ich glaube, das 

kann von allen geleistet werden. Darüber hinaus, wenn das jüngste Kind älter als 

14 Jahre ist, ist die Antragsteilzeit immer noch möglich. Kollege Dietrich hat das 

umfangreich ausgeführt. Ich will damit nur sagen: Familien sowie auch Eltern, die im 

Staatsdienst tätig sind, haben auch zukünftig die Möglichkeit, ihre Arbeitszeit und die 

Familienarbeit zu kombinieren. Das gilt zuvörderst für kleine Kinder. Dann ist es bis 

zum 14. Lebensjahr des Kindes möglich, auch unterhälftig zu arbeiten. Man muss 

mindestens zwölf Stunden arbeiten. Ab dem 15. Lebensjahr sind es dann mindestens 

zwanzig Stunden. Das ist das eine.

Zweitens, Kollege Arnold, haben Sie es so dargestellt, als ob sich bei der Anfrage 

beim Verfassungsschutz etwas grundlegend ändert. Es war bisher so, dass alle, die 

in den Staatsdienst eingestellt werden, einen Fragebogen ausfüllen müssen. Diesen 

wird es auch zukünftig geben.Es war bisher so, dass für gewisse Berufsgruppen eben 

auch eine Verfassungsschutzabfrage vorzunehmen ist. Das wird auch zukünftig so 
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sein, dass Regelanfragen beim Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz auf 

bestimmte Bereiche bzw. Fachlaufbahnen begrenzt sein werden.

Aktuell ist das die Regelanfrage bei erstmaliger Berufung in ein Richterverhältnis, bei 

Bewerbern der Fachlaufbahnen Polizei und Verfassungsschutz sowie bei Bewerbern 

mit Geburtsort in bzw. Staatsangehörigkeit zu bestimmten Staaten oder bei staatenlo-

sen Bewerbern. Das Einzige, was sich ändert, ist, dass das zukünftig eben auf der 

Basis einer Rechtsverordnung geschieht.

Ich denke, es ist ganz zwingend notwendig, dass wir auch zukünftig mit Sicherheit 

sagen können, dass der öffentliche Dienst in Bayern auf der Grundlage der freiheitli-

chen demokratischen Grundordnung steht und es entsprechend auch ohne Zweifel so 

ist, dass alle hinter unseren Werten stehen und auf der Basis unserer Verfassung tätig 

sind.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Bleiben Sie bitte am Rednerpult. Wir haben eine 

Meldung zu einer Zwischenbemerkung der Frau Kollegin Gülseren Demirel.

Gülseren Demirel (GRÜNE): Herr Staatssekretär, meine Kritik an der Teilzeitbeschäf-

tigung galt erstens dem Verfahren. Wir diskutieren einen Gesetzesentwurf in der Zwei-

ten Lesung, und der Änderungsantrag zu so einem wichtigen Thema, der Teilzeit, 

erreichte den Verfassungsausschuss am letzten Donnerstag. Heute ist die Zweite Le-

sung. Der Umgang mit so einem familienpolitischen, gleichstellungspolitischen Thema 

ist beschämend. Das wollte ich damit sagen. Es hat eine Kommission beim Finanzmi-

nister gegeben. Da hat man sich auf 16 Jahre geeinigt. Kinder sollen also höchstens 

16 Jahre alt sein, damit man Anspruch auf Teilzeit hat.

So geht man mit einem so wichtigen Thema nicht um. Sie hätten eine fachpolitische 

Debatte, eine Evaluation machen sollen. – 80 % der Teilzeitbeschäftigten sind Frauen. 

– Das ist zu kritisieren, und dahinter stehe ich auch.
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(Beifall bei den GRÜNEN)

Staatssekretär Martin Schöffel (Finanzen und Heimat): Liebe Kollegin, Sie wissen 

genauso gut wie ich, wie lange dieses Thema jetzt schon diskutiert wird.

(Beifall bei der CSU – Gülseren Demirel (GRÜNE): Eben!)

Über diese geringe Veränderung, dass man jetzt sagt, die familienpolitische Teilzeit 

geht bis zum 14. Lebensjahr, nicht mehr bis zum 18., werden sich alle Jugendlichen 

freuen. Wenn man sagt, es müssen mindestens zwölf Stunden gearbeitet werden und 

nicht mindestens acht, dann sind das aus meiner Sicht marginale Änderungen, die 

dringend notwendig sind. Eigentlich wären auch ganz andere Dinge diskutiert worden 

und vorstellbar gewesen, um unseren öffentlichen Dienst und gerade auch das Schul-

wesen stabil zu halten. Es sind kleine Änderungen, und ich glaube, da können Sie 

wirklich sehr gut mitgehen. Es ist gut vorbereitet und kann heute abgestimmt werden.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Vielen Dank. – Weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. Die Aussprache ist geschlossen, und wir kommen zur Abstimmung.

Der Abstimmung zugrunde liegen der Gesetzentwurf der Staatsregierung auf Drucksa-

che 19/7769, die Änderungsanträge der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf den 

Drucksachen 19/8529 und 19/8687, der Änderungsantrag der Fraktionen CSU und 

FREIE WÄHLER auf Drucksache 19/8758, der Änderungsantrag der CSU-Fraktion auf 

Drucksache 19/9104 und die Beschlussempfehlung mit Bericht des federführenden 

Ausschusses für Fragen des öffentlichen Dienstes auf Drucksache 19/9222.

Zunächst ist über die auf Ausschussebene zur Ablehnung empfohlenen zwei Ände-

rungsanträge der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abzustimmen. Wir beginnen 

mit der Abstimmung über den Änderungsantrag betreffend "Gesetzliche Grundlage für 

Regelanfragen beim Landesamt für Verfassungsschutz zur Prüfung der Verfassungs-

treue im öffentlichen Dienst" auf Drucksache 19/8529.
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Wer entgegen dem Ausschussvotum diesem Änderungsantrag der Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind 

die Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und SPD. Ich bitte, die Gegenstimmen 

anzuzeigen. – Bei Gegenstimmen der Fraktionen FREIE WÄHLER, CSU und AfD. 

Damit ist der Änderungsantrag abgelehnt.

Jetzt lasse ich über den Änderungsantrag betreffend "Arbeitszeitautonomie stärken, 

Anordnungsbefugnis zum Freizeitausgleich streichen" auf Drucksache 19/8687 ab-

stimmen.

Wer entgegen dem Ausschussvotum diesem Änderungsantrag der Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. – Das 

sind wiederum die Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und SPD sowie die AfD-

Fraktion. Ich bitte, die Gegenstimmen anzuzeigen. – Bei Gegenstimmen der Fraktion 

FREIE WÄHLER und der CSU-Fraktion. Damit ist auch dieser Änderungsantrag abge-

lehnt.

Wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf auf Drucksache 19/7769. Der 

federführende Ausschuss für Fragen des öffentlichen Dienstes empfiehlt Zustimmung 

mit der Maßgabe, dass eine Änderung durchgeführt wird. Der endberatende Aus-

schuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat der Beschluss-

empfehlung des federführenden Ausschusses zugestimmt mit der Maßgabe, dass 

weitere Änderungen vorgenommen werden. Im Einzelnen verweise ich hierzu auf 

Drucksache 19/9222.

Wer dem Gesetzentwurf mit den empfohlenen Änderungen zustimmen will, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind die CSU-Fraktion und die Fraktion der FREI-

EN WÄHLER. Ich bitte, die Gegenstimmen anzuzeigen. – Bei Gegenstimmen der 

AfD-Fraktion, der SPD-Fraktion und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Damit 

ist das so beschlossen.
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Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, führen wir gemäß § 56 der Ge-

schäftsordnung sofort die Schlussabstimmung durch. Ich schlage vor, sie in einfacher 

Form durchzuführen. – Widerspruch erhebt sich nicht.

Wer dem Gesetzentwurf in der soeben beschlossenen Fassung seine Zustimmung 

geben will, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben. – Das sind wiederum die 

Fraktionen der CSU und der FREIEN WÄHLER. Ich bitte, die Gegenstimmen anzu-

zeigen. – Bei Gegenstimmen der AfD-Fraktion, der SPD-Fraktion und der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Das Gesetz ist damit angenommen. Es hat den Titel: 

"Gesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften".

Mit der Annahme des Gesetzentwurfs in der soeben beschlossenen Fassung haben 

die Änderungsanträge auf den Drucksachen 19/8758 und 19/9104 ihre Erledigung 

gefunden. Das Hohe Haus nimmt hiervon Kenntnis.
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